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Antrag der Redaktionskommission* vom 30. Oktober 2025

5980 b
Steuergesetz (StG)
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Härtefalleinschlag beim Eigenmietwert)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die gleichlautenden Anträge des Regierungsrates
vom 4. September 2024 und der Kommission für Wirtschaft und Abga-
ben vom 20. Mai 2025,

beschliesst:

I. Das Steuergesetz vom 8. Juni 1997 wird wie folgt geändert:

5. Unbeweg-
liches
Vermögen

§ 21. Abs. 1 unverändert.
2 Der Regierungsrat erlässt die für die durchschnittlich gleichmäs-

sige Bemessung des Eigenmietwertes selbst bewohnter Liegenschaften
oder Liegenschaftsteile notwendigen Dienstanweisungen. Dabei kann
eine schematische, formelmässige Bewertung der Eigenmietwerte vor-
gesehen werden. Es sind jedoch folgende Leitlinien zu beachten:
lit. a–c unverändert.
d. bei am Wohnsitz selbst bewohnten Liegenschaften oder Liegen-

schaftsteilen ist der Eigenmietwert auf Antrag angemessen herab-
zusetzen, wenn er im Verhältnis zu den Einkünften und Vermögens-
werten, die den Steuerpflichtigen und weiteren im gleichen Haushalt
lebenden Personen zur Deckung der Lebenshaltungskosten zur Ver-
fügung stehen, auf Dauer zu einer übermässigen Belastung führt.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Referen-
dum.

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Christa Stünzi,
Horgen (Präsidentin); Thomas Forrer, Erlenbach; Alexander Seiler, Bachenbülach;
Sekretärin: Sandra Freiburghaus.
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III. Der Beleuchtende Bericht wird vom Regierungsrat verfasst. Der
Bericht zur Minderheitsmeinung des Kantonsrates wird von seiner Ge-
schäftsleitung verfasst.

Zürich, 30. Oktober 2025

Im Namen der Redaktionskommission
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Christa Stünzi Sandra Freiburghaus


